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(54) Zungennadel für maschenbildende Textilmaschine

(57) Bei einer Umhängenadel ist in dem Schaft eine
Ausnehmung vorgesehen, welche die Spitze einer Um-
hängefeder aufnimmt. Die Ausnehmung ist unterteilt in
einen ersten Abschnitt und einen zweiten Abschnitt, wo-
bei die beiden Abschnitte unterschiedliche Tiefen auf-
weisen. Beim Aufgleiten einer Halbmasche auf die Um-

hängefeder kann die Federspitze den aufgrund des ver-
tieften zweiten Abschnitts vorhandenen Raum nutzen
und in diesen eintauchen, ohne dass die Umhängefeder
bleibende Verformungen erfährt. Dadurch wird ein dau-
erhaft sicheres Aufgleiten der Halbmasche zur Vorberei-
tung des Umhängevorgangs möglich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Strickmaschinenna-
del für eine maschenbildende Maschine, insbesondere
für eine Strickmaschine zur Erzeugung textiler Flächen.
[0002] Zur Herstellung beispielsweise von gemuster-
ten Gestricken können Strickmaschinen mit Zungenna-
deln und/oder Schiebernadeln dienen. Dem Muster ent-
sprechend sind einzelne Maschen von einer Strickma-
schinennadel auf eine andere Strickmaschinennadel zu
übertragen. Dazu weisen die Nadeln, die Transfernadeln
oder Umhängenadeln genannt werden, spezielle Ma-
schenübertragungselemente auf.
[0003] Aus der DE 199 05 668 A1 sind solche, als Zun-
gennadeln ausgebildete Umhängenadeln bekannt.
Solch eine Zungennadel öffnet und schließt mittels einer
Zunge, die in einem Zungenschlitz schwenkbar gelagert
ist, den Hakeninnenraum. Sie weist an einer ihrer Flach-
seiten ein Maschenübertragungselement in Form einer
Umhängefeder auf. Damit eine Masche, welche für den
Umhängevorgang vorgesehen ist, von einer benachbar-
ten bzw. gegenüberliegenden Nadel aufgenommen wer-
den kann, läuft diese entlang des Nadelgrundkörpers
über die Umhängefeder und wird dabei aufgeweitet. Um
diesen Vorgang sicherzustellen, weist der Nadelgrund-
körper eine gerundete Tasche auf, in die die Spitze der
Umhängefeder eintaucht, so dass das Aufgleiten der Ma-
sche auf die Umhängefeder nicht behindert wird. Eine
seitliche Beanspruchung der Umhängefeder durch die
aufgleitende Masche bzw. den Warenabzug führt dazu,
dass sich die Spitze der Umhängefeder in der gerunde-
ten Tasche in Nadellängsrichtung vor und zurück be-
wegt. Dabei besteht die Gefahr, dass die Umhängefeder
eine dauerhafte Verbiegung erfährt, was dazu führen
kann, dass die Spitze nicht mehr vollständig in die Tasche
des Nadelgrundkörpers eintaucht. Eine außerhalb der
Tasche stehende Spitze der Umhängefeder behindert
den Maschenübertragungsvorgang. Das Aufgleiten der
Masche bzw. Halbmasche kann durch die vorstehende
Spitze behindert werden. Die Halbmasche kann von der
Spitze aufgespießt werden.
[0004] Aus der DE 42 31 015 C2 sind Strickmaschi-
nennadeln, als Schiebernadeln ausgebildete Umhänge-
nadeln bekannt, die einen sich längs durch ihren Schaft
erstreckenden Schieber zum Öffnen und Schließen ei-
nes von dem Schaft getragenen Hakens aufweisen. An
der Schiebernadel ist seitlich eine Umhängefeder befe-
stigt, die mit dem Nadelschaft einen Zwischenraum fest-
legt, durch den der Haken und der Schaft einer anderen
Strickmaschinennadel durchtreten können. Die Umhän-
gefeder ist lediglich mit einem Ende an dem Nadelkörper
gehalten. Das andere Ende der Umhängefeder ist ver-
jüngt ausgebildet und taucht in eine Nadeltasche, welche
im Nadelgrundkörper ausgebildet ist, ein. Somit ist es
möglich, dass eine Halbmasche, ausgehend vom Hake-
ninnenraum, beim Austrieb der Strickmaschinennadel
über deren Schaft und die Umhängefeder gleitet, wobei
die Halbmasche aufgeweitet wird. Durch diese Vergrö-

ßerung der Maschenschlaufe der Halbmasche in Verbin-
dung mit der Fadenzugkraft von dem Warenabzug wird
die Umhängefeder belastet, wobei sie sich mit ihrer Fe-
derspitze an dem Boden der Nadeltasche abstützt. Die
Kraft, welche auf die Umhängefeder einwirkt, führt dazu,
dass die Federspitze sich in Richtung des Nadelhakens
bewegt, wobei sich der zwischen der Umhängefeder und
dem Nadelgrundkörper bestehende Zwischenraum et-
was verkleinert. Die im Bereich der Spitze der Umhän-
gefeder entstehende Belastung durch die einwirkende
Kraft der Halbmasche und des Warenabzugs kann so
groß sein, dass sich die Umhängefeder so stark verbiegt,
dass die Spitze nicht mehr vollständig von der Federta-
sche aufgenommen wird. Dies kann dazu führen, dass
die Spitze der Umhängefeder die Halbmasche aufspießt,
wenn sie über den Nadelgrundkörper gleiten soll. In Fol-
ge dessen gleitet die Halbmasche nicht mehr auf die Um-
hängefeder. Ist die Spitze der Umhängefeder so weit ab-
gehoben, dass die Halbmasche unter der Spitze der Um-
hängefeder durchgleitet, ist ein Umhängen einer Masche
nicht mehr möglich. Ein sicheres Umhängen der Ma-
schenware ist dann nicht mehr gewährleistet.
[0005] Weitere Umhängenadeln sind aus der DE-OS
28 47 972 A1 und der DE-OS 30 18 699 bekannt. Alle
darin offenbarten Umhängenadeln weisen im Grundkör-
per eine Ausnehmung auf, in die die Spitze der Umhän-
gefeder eintaucht. Der Boden der Ausnehmungen ist
durchweg eben ausgebildet, wobei vereinzelte Ausneh-
mungen ein rund auslaufendes Ende aufweisen. Bei der
Belastung der Umhängefeder der offenbarten Umhän-
genadeln in Richtung der Flachseite des Nadelgrundkör-
pers besteht die Gefahr, dass sich die Form der Umhän-
gefeder dauerhaft verändert und in dessen Folge den
Umhängevorgang behindert. Diese Gefahr ist besonders
groß bei einer Umhängenadel gemäß DE-OS 30 18 699,
weil es sich bei der Umhängefeder um eine sog. Ein-
zugsfeder handelt. Beim Zurückziehen der Nadel in den
Nadelkanal wird die Umhängefeder vom Kanalsteg flach
an den Nadelkörper gedrückt. Dies stellt eine besonders
hohe Belastung für die Umhängefeder dar.
[0006] Davon ausgehend ist es Aufgabe der Erfin-
dung, Umhängenadeln zu entwickeln, mit denen der Um-
hängeprozess möglichst dauerhaft sichergestellt ist. Es
ist Ziel der Erfindung, die Lebensdauer solcher Umhän-
genadeln zu verbessern.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einer Umhängenadel
nach Anspruch 1 gelöst.
[0008] Die erfindungsgemäße Umhängenadel weist
an ihrer als Flachseite ausgebildeten Seitenfläche eine
Umhängefeder auf, die vorzugsweise einseitig, d.h. mit
einem Ende mit dem Grundkörper der Umhängenadel
verbunden ist. Sie bildet mit dem Grundkörper der Nadel
einen Zwischenraum, in die ein Haken einer anderen Na-
del zur Übernahme einer Halbmasche eintauchen kann.
Die Umhängenadel weist an einem Ende einen ma-
schenbildenden Bereich auf, der einen Haken und ein
dem Haken zugeordnetes Schließelement umfasst, das
z.B. in Form einer Zunge oder eines Schiebers gebildet
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ist. Das andere Ende der Umhängenadel umfasst we-
nigstens ein Mittel zum Hin- und Herbewegen der Um-
hängenadel. Dieses Bewegungsmittel ist vorzugsweise
in Form wenigstens eines Fußes ausgebildet.
[0009] Der Zwischenraum, in den ein Haken einer an-
deren Nadel zu Umhängezwecken eintaucht, wird in
Richtung des Bewegungsmittels durch Befestigungsmit-
tel der Umhängefeder an dem Grundkörper der Umhän-
genadel begrenzt. Die Umhängefeder kann formschlüs-
sig, z.B. durch Nieten oder Prägeerhebungen oder stoff-
schlüssig z.B. durch Schweißen oder Kleben am Grund-
körper der Nadel befestigt sein. In Richtung des Nadel-
hakens wird dieser Zwischenraum durch eine Ausneh-
mung in Form einer Tasche begrenzt, in die die zungen-
förmige Spitze der Umhängefeder eintaucht. Bei dem
Zwischenraum zur Aufnahme einer anderen Nadel han-
delt es sich um einen geschlossenen Aufnahmeraum,
der in Richtung Nadelhaken geöffnet werden kann, in-
dem die federnde Spitze der Umhängefeder abgehoben
wird. Dies ist in der Regel dann der Fall, wenn die Um-
hängenadel zur Maschenübernahme die zu überneh-
mende Halbmasche erfasst hat und anschließend aus
dem Zwischenraum zurückgezogen wird.
[0010] Wenn mit der Umhängenadel Maschen gebil-
det werden, d.h. wenn Strickware produziert wird, wobei
keine Maschen umgehängt werden, befindet sich die
Umhängefeder in einem so genannten Ausgangszu-
stand. Dieser kennzeichnet sich dadurch, dass die Um-
hängefeder nahezu lastfrei oder mit geringer Vorspan-
nung an der Seitenfläche der Umhängenadel montiert
ist. Bei einer Umhängefeder, die mit Vorspannung mon-
tiert ist, erfährt die Spitze der Umhängefeder eine geringe
Belastung. Dabei liegt ihre Spitze in der Ausnehmung im
Grundkörper der Nadel an und wird von dieser Ausneh-
mung vollständig aufgenommen. Dadurch ist es möglich,
dass eine Halbmasche, ohne von der Spitze der Umhän-
gefeder gestört zu werden, für den Umhängevorgang
vorbereitet wird, d.h. aufgeweitet wird. Zu diesem Zwek-
ke gleitet die Halbmasche auf die Umhängefeder. Um
diesen Vorgang einzuleiten wird die Strickmaschinenna-
del weiter ausgetrieben als es für den normalen Ma-
schenbildungsvorgang notwendig ist.
[0011] Die Ausnehmung, welche die Spitze der Um-
hängefeder im Ausgangszustand aufnimmt, ist in Form
einer länglichen, vorzugsweise rechteckigen Tasche ge-
bildet. Sie ist randseitig geschlossen und somit von einer
geschlossenen vorzugsweise ebenen Fläche umgeben.
Der Rand der Tasche kann kantenfrei in die Flachseite
der Umhängenadel übergehen. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass bei dem Gleiten der Maschen bzw. Halbma-
schen auf den Grundkörper der Nadel, diese nicht ver-
letzt bzw. durchtrennt werden. Wenn erforderlich, kann
der Rand der Tasche kleine Unterbrechungen aufwei-
sen.
[0012] Die Seitenflächen der Tasche gehen über-
gangslos in den Boden der Tasche über. Der Boden der
Tasche, welche zwei Abschnitte aufweist, ist in zwei Bo-
denabschnitte unterteilt. Die Spitze der Umhängefeder

liegt an dem ersten Bodenabschnitt der Tasche an, wenn
sie im Ausgangszustand ist. Dabei wirkt die Spitze der
Umhängefeder mit dem Endbereich des ersten Boden-
abschnitts zusammen und legt eine Axialposition fest. Im
Anschluss an diese Axialposition beginnt sogleich der
zweite Bodenabschnitt der Tasche. Die Tiefe des ersten
Bodenabschnitts der Tasche ist von der Tiefe des zwei-
ten Bodenabschnitts verschieden, vorzugsweise ist sie
geringer. Dabei werden die Tiefen senkrecht zu der
Flachseite, welche die Tasche aufweist und in etwa in
der Mitte der Bodenabschnitte, gemessen. Sie erstrek-
ken sich zwischen den Bodenabschnitten und der Flach-
seite der Umhängenadel.
[0013] An der von dem Ende der Umhängefeder mar-
kierten Axialposition endet der erste Abschnitt und be-
ginnt der zweite Abschnitt der Tasche. Der Übergangs-
bereich zwischen dem ersten und dem zweiten Abschnitt
kann in Form einer kantenfreien Stufe bzw. einer abfal-
lenden geneigten Rampe ausgebildet sein. Der Über-
gangsbereich, der eben oder gerundet ausgebildet sein
kann, ist dem zweiten Abschnitt zugeordnet. Der Boden
bzw. die Bodenabschnitte der Tasche kann bzw. können
parallel zu der Flachseite der Umhängenadel ausgerich-
tet sein. Der erste oder der zweite Bodenabschnitt kann
auch winkelig zu der Flachseite angeordnet sein. Der
zweite Bodenabschnitt kann spitzwinkelig zu der Flach-
seite angeordnet sein, welche die Tasche aufweist. Bei
dieser spitzwinkeligen Anordnung, erstreckt sich der
Winkel zwischen dem Bereich der Flachseite, welche
den zweiten Abschnitt umfasst, und dem zweiten Boden-
abschnitt. Die Tiefe des zweiten Bodenabschnitts nimmt
dann ausgehend von der Axialposition in Richtung des
Hakens der Strickmaschinenadel zu. Die Bodenab-
schnitte können unterschiedliche Formen einnehmen, so
können sie als ebene Flächen, wannenförmige oder ge-
wölbte Formflächen ausgebildet sein. Die Tiefe des zwei-
ten Bodenabschnitts ist, in dem Bereich, in dem die Spit-
ze der Umhängefeder unter Belastung anliegt, größer
als die Tiefe des ersten Bodenabschnitts, an dem die
Spitze der Umhängefeder, wenn diese im Ausgangszu-
stand ist, anliegt. Die Tiefenverhältnisse werden durch
unterschiedliche Formen der Bodenabschnitte nicht be-
einflusst.
[0014] Durch die erfindungsgemäße Gestaltung der
Ausnehmung wird einerseits eine zu starke Schwächung
des Nadelschafts vermieden und andererseits wird der
Spitze der Umhängefeder genügend Raum gegeben, in
den sie sich hinein bewegen kann, wenn sie zu dem
Schaft hin gedrückt wird. Dies vermindert die Verformung
der Umhängefeder beim Strickvorgang, was die Lebens-
dauer erhöht.
[0015] Vorteilhafte Einzelheiten einer Ausführungs-
form der Erfindung ergeben sich aus der Zeichnung, der
zugehörigen Beschreibung und/oder Unteransprüchen.
Es zeigen:

Figur 1 eine Umhängenadel in einer vereinfach-
ten und ausschnittsweisen Darstellung
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mit einem Schließelement in Form einer
Zunge,

Figur 2 eine Umhängenadel in einer vereinfach-
ten und ausschnittsweisen Darstellung
mit einem Schließelement in Form eines
Schiebers,

Figur 3, 4, 5 Schnittsdarstellungen verschiedener
Ausführungsbeispiele der Ausnehmung
einer Umhängenadel nach Figur 1 und
Figur 2, vergrößert und in ausschnitts-
weiser Darstellung und

Figur 6 einen Teil einer Umhängenadel nach Fi-
gur 1 in einer einfachen perspektivischen
und ausschnittsweisen Darstellung.

[0016] Figur 1 zeigt den vorderen Bereich einer Um-
hängenadel 1. Das hintere Ende, welches die Bewe-
gungsmittel umfasst, um die Umhängenadel 1 hin- und
herzubewegen, ist nicht dargestellt. Die Umhängenadel
1 weist einen Nadelkörper 2, einen Schaft 3 und an des-
sen Ende einen Haken 24 mit einem zugeordneten
Schließelement 25 auf. Der Schaft 2 unterteilt sich in ei-
nen hohen Abschnitt 26 und einen niedrigen Abschnitt
27. Beide Abschnitte 26, 27 ragen von einem gemeinsa-
men Nadelrücken 6 ausgehend auf. Im Übergang von
dem hohen Abschnitt 26 des Nadelkörpers 2 zu dem
niedrigen Abschnitt 27 weist der Nadelgrundkörper 2 an
seiner Oberseite 7 eine Stufe 28 auf. Auf beiden Seiten
der Stufe 28 erstreckt sich der Nadelgrundkörper in einer
Längsrichtung L die mit der Hauptbewegungsrichtung
der Umhängenadel 1 übereinstimmt. Zwischen der Na-
deloberseite 7 und dem Nadelrücken 6 erstrecken sich
die Seitenflächen 4 und 5, die den Nadelgrundkörper 2
seitlich begrenzen. An der Seitenfläche 4 ist eine Um-
hängefeder 8 befestigt. Der Befestigungsabschnitt 10
liegt im Bereich des hohen Schaftabschnitts 26. Die Um-
hängefeder 8 ist mit bekannten Befestigungsmitteln an
dem Schaftabschnitt 26 gehalten. Die Umhängefeder 8,
die federnd ausgebildet ist, übergreift mit ihrem vorderen
Bereich die Stufe 28, wobei die Federspitze 11 von einer
Ausnehmung 12 aufgenommen wird. Das Ende der Fe-
derspitze 11 legt eine Axialposition 21 fest, welche die
Ausnehmung 12 in zwei Abschnitte, einen ersten Ab-
schnitt 14 und einen zweiten Abschnitt 15, teilt.
[0017] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Umhän-
genadel, welche als Schließelement einen Schieber auf-
weist. Ansonsten sind die Merkmale, insbesondere die
erfindungsgemäßen Merkmale einer Umhängenadel 1
gemäß Figur 2, mit denen einer Umhängenadel 1 nach
Figur 1 identisch. Es gilt die obige Beschreibung entspre-
chend.
[0018] Figur 3 zeigt einen Schnitt durch die Ausneh-
mung 12. Dabei ist ersichtlich, dass die Ausnehmung 12
in einen ersten Abschnitt 14 und in einen zweiten Ab-
schnitt 15 geteilt ist. Beide Abschnitte 14, 15 grenzen an

der Axialposition 21 übergangslos aneinander an. Die
Axialposition 21, an der die Federspitze 11 der Umhän-
gefeder 8 anliegt, wenn diese sich im Ausgangszustand
befindet, ist dem ersten Abschnitt 14 zugeordnet. Dieser
Abschnitt 14 reicht von der Axialposition 21 bis zu dem
Auslauf der Ausnehmung 12 in Figur 3 auf der rechten
Seite der Darstellung. Der Auslauf des ersten Abschnitts
14 ist gerundet oder in anderer Form gebildet. Der Rand
23 der Ausnehmung 12, die in Form einer Tasche 22
ausgebildet ist geht kantenfrei, vorzugsweise gerundet,
in die Seitenfläche 4 über. Dieser Rand 23 umfasst die
Seitenflächen der Tasche 22 und kann auch als Flächen-
rand bezeichnet werden. Der zweite Abschnitt 15 der Ta-
sche 22 reicht von der Axialposition 21 bis zu dem in
Figur 3 nicht dargestellten Auslauf auf der linken Seite.
Zu diesem zweiten Abschnitt 15 gehört ein Übergangs-
bereich 18, der im geringen Maße in den ersten Abschnitt
14 reicht. Dieser Übergangsbereich 18 verbindet den Bo-
denabschnitt 16 des ersten Abschnitts 14 mit dem Bo-
denabschnitt 17 des zweiten Abschnitts 15 miteinander.
Dabei ist der Übergangsbereich 18 ohne Stufen und Kan-
ten geglättet bzw. gerundet ausgebildet. Der Bodenab-
schnitt 16 und der Bodenabschnitt 17 bilden gemeinsam
den Boden 20 der Ausnehmung 12. Die Bodenabschnitte
16 und 17 sind parallel zu der Seitenfläche 4 bzw. 5 an-
geordnet. Der Übergangsbereich 18 ist ein Teil des Bo-
denabschnitts 17. Der Übergangsbereich 18 kann als ab-
fallende Rampe 19 gebildet sein. Er verbindet den Bo-
denabschnitt 16 des ersten Abschnitts 14 und der Bo-
denabschnitt 17 des zweiten Abschnitts 15. Der Boden-
abschnitt 16 des ersten Abschnitts 14 hat eine geringere
Tiefe T1 als der Bodenabschnitt 17 des zweiten Ab-
schnitts 16. Die Tiefen werden senkrecht zu den Boden-
abschnitten 16, 17 gemessen. Sie erstrecken sich von
der Seitenfläche 4 bis zu dem entsprechenden Boden-
abschnitt.
[0019] Die in gestrichelter Form dargestellte Feder-
spitze 11’ in Figur 3 zeigt die Position der Federspitze 11
der Umhängefeder 8, wenn diese belastet wird. Dabei
ist ersichtlich, dass aufgrund der größeren Tiefe T2 der
zweiten Ausnehmung 15 genügend Raum vorhanden ist,
um die aufgrund der Belastung in der Zeichnungsebene
gemäß Figur 3 nach unten tendierende Federspitze 11’
aufzunehmen. Somit ist die Erhaltung der Form der Um-
hängefeder 8 gewährleistet. Bei Entlastung der Umhän-
gefeder 8 geht die Federspitze 11 wieder in ihre Aus-
gangsposition zurück. Diese Ausgangsposition der Fe-
derspitze 11 ist mit durchgezogenen Linien dargestellt.
[0020] Figur 4 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel
der Ausnehmung 12. Die identischen Bezugszeichen
gelten entsprechend der obigen Beschreibung. Der Bo-
denabschnitt 16 des ersten Abschnitts 14 und der Bo-
denabschnitt 17 des zweiten Abschnitts 15 ist in einem
spitzen Winkel zu der Seitenfläche 4 angeordnet. Der
Übergangsbereich 18 gemäß Figur 4 ist eine Verlänge-
rung des Bodenabschnitts 16 des ersten Abschnitts 14
der Ausnehmung 12. Dieser Übergangsbereich kann in
gleichem Winkel wie der Bodenabschnitt 16 zur Seiten-
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fläche 4 angeordnet sein. Er kann aber auch in einem
anderen Winkel angeordnet sein. Vorzugsweise ist er
abfallend zwischen dem ersten Bodenabschnitt 16 und
dem zweiten Bodenabschnitt 17 angeordnet. Es jedoch
auch möglich, dass sowohl der Bodenabschnitt 16, der
Bodenabschnitt 17 und der Übergangsbereich 18 im glei-
chen spitzen Winkel zur Seitenfläche 4 angeordnet ist.
Dabei ist wichtig, dass die Federspitze 11 der Umhän-
gefeder 8 unter Belastung ihre Position verändern kann,
ohne dass eine dauerhafte (plastische) Verbiegung der
Umhängefeder stattfindet. Die veränderte Position der
Federspitze 11 ist in gestrichelter Darstellung mit dem
Bezugszeichen 11’ in Figur 4 dargestellt. Die Tiefe T2 im
Bereich der veränderten Position der Federspitze 11’ der
Umhängefeder 8 unter Last ist größer, als die Tiefe T1
im Bereich der Ausgangsposition der Federspitze 11,
wenn die Umhängefeder 8 sich im Ausgangszustand be-
findet.
[0021] Figur 5 zeigt eine andere Ausführungsform der
Ausnehmung 12. Diese unterscheidet sich von den voran
beschriebenen Ausführungsformen dadurch, dass der
Bodenabschnitt 17 ab einer tiefsten Stelle T2 in Richtung
des Endes des zweiten Abschnitts 15, also entfernt von
der Axialposition 21, ansteigt, und sich somit die Tiefe
T2 verkleinert. Entscheidend für eine erfindungsgemäße
Ausnehmung 12 ist, dass der Übergangsbereich 18 ab-
fallend ausgebildet ist, so dass im zweiten Abschnitt 15
Raum für die Federspitze 11 entsteht, wenn sich diese
unter Belastung der Umhängefeder 8 entlang ihrer Mit-
telachse 29 erstreckt.
[0022] Die Umhängenadel 1 arbeitet wie in Figur 6 ver-
anschaulicht. Zur Übergabe von Halbmaschen HM, die
vom Haken 24 der Umhängenadel 1 erfasst sind und sich
in dessen Hakeninnenraum befinden, wird die Umhän-
genadel 1 in Längsrichtung L ausgetrieben. Dabei gleitet
die Halbmasche HM entlang des Nadelschafts 3, wobei
sie das Schließelement 25 öffnet, über den Schaft 3 und
das Schließelement 25 hinweg bis zur Stufe 28. Da die
Federspitze 11 von der Ausnehmung 12 aufgenommen
ist, behindert sie das Gleiten der Halbmasche HM nicht.
Die Halbmasche HM wird durch die vom Nadelgrundkör-
per 2 abstehende Umhängefeder 8 aufgeweitet, so dass
eine andere Nadel, die in dem Zwischenraum 9 zwischen
dem Nadelgrundkörper 2 und der Umhängefeder 8 ein-
taucht, die aufgeweitete Halbmasche HM übernehmen
kann. Beim Aufweiten der Halbmasche HM wird die Um-
hängefeder 8 mit einer Kraft in Richtung des Pfeils F (Fi-
gur 3, 4, 5) beansprucht. Dies führt dazu, dass sich die
Federspitze 11 in Richtung ihrer Mittelachse 29 bewegt
und die Position 11’ (Figur 3, 4, 5) einnimmt. Der zusätz-
liche Raum, den eine erfindungsgemäße Ausnehmung
12 zur Verfügung stellt, bietet der Spitze 11 der Umhän-
gefeder 8, genügend Freiraum, um entsprechend der an-
liegenden Kraft F, ihre Position zu verändern. Dadurch
wird sichergestellt, dass die Umhängefeder 8, insbeson-
dere deren Spitze 11, keine dauerhaften Verbiegungen
erfährt, die das Aufgleiten der Halbmasche HM auf den
Nadelschaft 3 behindern. Befindet sich die aufgeweitete

Halbmasche HM im Bereich der Stufe 28, so kann eine
andere Nadel in den Zwischenraum 9 zwischen dem Na-
delgrundkörper 2 und der Umhängefeder 8 eintauchen
und mit ihrem Haken die Halbmasche HM einfangen. Der
Umhängevorgang wird durch den Rückzug der Umhän-
genadel 1, welche ursprünglich die Halbmasche HM
trägt, abgeschlossen. Durch das komplette Zurückzie-
hen der Umhängenadel 1, wird die Halbmasche HM an
die andere Nadel übergeben und befindet sich in deren
Hakeninnenraum.
[0023] Bei einer Umhängenadel 1 ist in dem Schaft 3
eine Ausnehmung 12 vorgesehen, welche die Spitze ei-
ner Umhängefeder 8 aufnimmt. Die Ausnehmung 12 ist
unterteilt in einen ersten Abschnitt 14 und einen zweiten
Abschnitt 15, wobei die beiden Abschnitte unterschied-
liche Tiefen T1, T2 aufweisen. Beim Aufgleiten einer
Halbmasche HM auf die Umhängefeder 8 kann die Fe-
derspitze 11 den aufgrund des vertieften zweiten Ab-
schnitts vorhandenen Raum nutzen und in diesen ein-
tauchen, ohne dass die Umhängefeder 8 bleibende Ver-
formungen erfährt. Dadurch wird ein dauerhaft sicheres
Aufgleiten der Halbmasche HM zur Vorbereitung des
Umhängevorgangs möglich. Bezugszeichenliste:

1 Umhängenadel
2 Nadelkörper
3 Schaft
4, 5 Seitenfläche
6 Nadelrücken
7 Nadeloberseite
8 Umhängefeder
9 Zwischenraum
10 Befestigungsabschnitt
11 Federspitze
12 Ausnehmung
14 erster Abschnitt
15 zweiter Abschnitt
16, 17 Bodenabschnitt
18 Übergangsbereich
19 Rampe
20 Boden
21 Axialposition
22 Tasche
23 Rand, Flächenrand
24 Haken
25 Schließelement
26 hoher Schaftabschnitt
27 niedriger Schaftabschnitt
28 Stufe
29 Mittelachse

L Längsrichtung
HM Halbmasche
F Kraft
T1, T2 Tiefe
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Patentansprüche

1. Umhängenadel (1) für maschenbildende Maschi-
nen,
mit einem Nadelkörper (2), der einen länglichen
Schaft (3) mit Seitenflächen (4, 5), einen Nadelrük-
ken (6) und eine Nadeloberseite (7) aufweist,
mit einer an dem Schaft (3) gehaltenen Umhänge-
feder (8), die an einem Ende einen Befestigungsab-
schnitt (10) und an dem anderen Ende eine Feder-
spitze (11) aufweist und die mit dem Schaft (3) einen
Zwischenraum (9) festlegt,
mit einer Ausnehmung (12), in die die Federspitze
(11) eintaucht,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausnehmung (12) einen ersten Abschnitt
(14) und einen zweiten Abschnitt (15) aufweist, wo-
bei die Tiefe (T1) des ersten Abschnitts (14) und die
Tiefe (T2) des zweiten Abschnitts (15) verschieden
bemessen ist.

2. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tasche (22) einen geschlosse-
nen Rand (23) aufweist.

3. Umhängenadel nach Anspruch 2 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (23) der Tasche (22) von
der Seitenfläche (4, 5) umgrenzt ist.

4. Umhängenadel nach Anspruch 2 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (23) der Tasche (22) un-
terbrechungsfrei ausgebildet ist.

5. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmung (12) einen Boden
(20) aufweist, an dem die Federspitze (11) anliegt.

6. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Abschnitt (14) und der
zweite Abschnitt (15) der Ausnehmung (12) mit ei-
nem Übergangsbereich (18) an einer Axialposition
(21) ineinander übergehen, an der die Federspitze
(11) endet.

7. Umhängenadel nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Übergangsbereich (18) kanten-
frei und/oder gerundet ausgebildet ist.

8. Umhängenadel nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Übergangsbereich (18) ausge-
hend vom ersten Abschnitt (14) der Ausnehmung
(12) abfallend geneigt in den zweiten Abschnitt (15)
der Ausnehmung (12) übergeht und/oder in Form
einer Rampe (19) ausgebildet ist.

9. Umhängenadel nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Übergangsbereich (18) als ebe-
ne Fläche ausgebildet ist.

10. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Federspitze (11) im Ausgangs-
zustand zunächst mit dem ersten Abschnitt (14) der
Ausnehmung (12) und unter Belastung mit dem
zweiten Abschnitt (15) der Ausnehmung (12) in An-
lage steht.

11. Umhängenadel nach Anspruch 5 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Boden (20) der Ausnehmung
(12) einen Bodenabschnitt (16) aufweist, der dem
ersten Abschnitt (14) zugeordnet ist und parallel oder
im spitzen Winkel zu der Seitenfläche (4, 5) ange-
ordnet ist.

12. Umhängenadel nach Anspruch 5 dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Boden (20) der Ausnehmung
(12) einen Bodenabschnitt (17) aufweist, der dem
zweiten Abschnitt (15) zugeordnet und parallel zu
der Seitenfläche (4, 5) oder in einem spitzen Winkel
zu dieser angeordnet ist.

13. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tiefe (T2) des zweiten Ab-
schnitts (15) der Ausnehmung (12) nicht konstant ist.

14. Umhängenadel nach Anspruch 13 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tiefe (T2) des zweiten Ab-
schnitts (15), ausgehend von einer Axialposition
(21), an der die Federspitze (11) endet, und weg von
dem Befestigungsabschnitt (10) der Umhängefeder
(8) zunimmt.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Umhängenadel (1) für maschenbildende Maschi-
nen,
mit einem Nadelkörper (2), der einen länglichen
Schaft (3) mit Seitenflächen (4, 5), einen Nadelrük-
ken (6) und eine Nadeloberseite (7) aufweist,
mit einer an dem Schaft (3) gehaltenen Umhänge-
feder (8), die an einem Ende einen Befestigungsab-
schnitt (10) und an dem anderen Ende eine Feder-
spitze (11) aufweist und die mit dem Schaft (3) einen
Zwischenraum (9) festlegt,
mit einer Ausnehmung (12), in die die Federspitze
(11) eintaucht,
wobei die Ausnehmung (12) einen ersten Abschnitt
(14) und einen zweiten Abschnitt (15) aufweist, die
mit einem Übergangsbereich (18) an einer Axialpo-
sition (21) ineinander übergehen, an der die Feder-
spitze (11) endet, wobei die Tiefe (T1) des ersten
Abschnitts (14) und die Tiefe (T2) des zweiten Ab-
schnitts (15) verschieden bemessen sind.

2. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tasche (22) einen ge-
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schlossenen Rand (23) aufweist.

3. Umhängenadel nach Anspruch 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand (23) der Tasche (22)
von der Seitenfläche (4, 5) umgrenzt ist.

4. Umhängenadel nach Anspruch 2 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rand (23) der Tasche (22)
unterbrechungsfrei ausgebildet ist.

5. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ausnehmung (12) einen
Boden (20) aufweist, an dem die Federspitze (11)
anliegt.

7. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergangsbereich (18)
kantenfrei und/oder gerundet ausgebildet ist.

8. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergangsbereich (18)
ausgehend vom ersten Abschnitt (14) der Ausneh-
mung (12) abfallend geneigt in den zweiten Abschnitt
(15) der Ausnehmung (12) übergeht und/oder in
Form einer Rampe (19) ausgebildet ist.

9. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Übergangsbereich (18) als
ebene Fläche ausgebildet ist.

10. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Federspitze (11) im Aus-
gangszustand zunächst mit dem ersten Abschnitt
(14) der Ausnehmung (12) und unter Belastung mit
dem zweiten Abschnitt (15) der Ausnehmung (12) in
Anlage steht.

11. Umhängenadel nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Boden (20) der Ausneh-
mung (12) einen Bodenabschnitt (16) aufweist, der
dem ersten Abschnitt (14) zugeordnet ist und parallel
oder im spitzen Winkel zu der Seitenfläche (4, 5)
angeordnet ist.

12. Umhängenadel nach Anspruch 5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Boden (20) der Ausneh-
mung (12) einen Bodenabschnitt (17) aufweist, der
dem zweiten Abschnitt (15) zugeordnet und parallel
zu der Seitenfläche (4, 5) oder in einem spitzen Win-
kel zu dieser angeordnet ist.

13. Umhängenadel nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tiefe (T2) des zweiten Ab-
schnitts (15) der Ausnehmung (12) nicht konstant ist.

14. Umhängenadel nach Anspruch 12 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tiefe (T2) des zweiten Ab-
schnitts (15), ausgehend von einer Axialposition

(21), an der die Federspitze (11) endet, und weg von
dem Befestigungsabschnitt (10) der Umhängefeder
(8) zunimmt.
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